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BericHTe des VorsTandes an die  
HaupTVersaMMLung aM 7. Juni 2010

1. zu gliederungspunkt 5 der Tagesordnung (Ermächtigung zum 
Erwerb eigener aktien gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg, ausschluss des 
Bezugsrechts der aktionäre bei der veräußerung eigener aktien der ge-
sellschaft, Ermächtigung des vorstands zur Einziehung erworbener eige-
ner aktien) hat der vorstand gemäß § 71 abs. 1 nr. 8 satz 5 aktg i.v.m. 
§ 186 abs. 4. satz 2 aktg folgenden schriftlichen Bericht über die

gründe für den ausschluss des Bezugsrechts

 erstattet:

 die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es der gesellschaft, ge-
mäß § 71 abs. 1 nr. 8 aktg eigene aktien bis zu einer Höhe von 10 % 
des grundkapitals der gesellschaft über die Börse oder ein öffentliches 
Kaufangebot zu anderen zwecken als dem Handel in eigenen aktien 
zu erwerben.

 Bei einem Erwerb über ein öffentliches Kaufangebot steht es jedem 
aktionär frei zu entscheiden, ob und wie viele aktien er der gesell-
schaft zum Kauf anbieten möchte. Übersteigt die anzahl der zum 
festgesetzten preis angebotenen aktien die Höchstmenge der von der 
gesellschaft nachgefragten aktien, erfolgt eine quotale aufteilung. 

 Bei einem Erwerb über die Börse darf der Erwerbspreis den durch-
schnittskurs der aktie ( arithmetisches mittel der schlusskurse im re-
gulierten markt an der Frankfurter Wertpapierbörse bzw. im Falle einer 
umgestaltung der Börsensegmente im Handelssegment dieser Börse, 
in dem die aktie der gesellschaft gehandelt wird ) an den dem Erwerb 
vorausgehenden drei Börsentagen um nicht mehr als 10 % über- oder 
unterschreiten ( ohne Erwerbsnebenkosten ). im Falle eines öffentlichen 
Kaufangebotes darf der angebotspreis den schlusskurs am dritten Bör-
sentag vor dem Tag der ankündigung des angebotes ebenfalls um nicht 
mehr als 10 % über- oder unterschreiten ( ohne Erwerbsnebenkosten ).

 die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen aktien dür-
fen zusammen mit anderen eigenen aktien, welche die gesellschaft 
bereits erworben hat und noch besitzt, 10 % des grundkapitals der 
gesellschaft nicht überschreiten.

 die von der gesellschaft erworbenen eigenen aktien können über die 
Börse oder ein öffentliches angebot wieder veräußert oder eingezogen 
werden.
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 darüber hinaus sieht die vorgeschlagene Ermächtigung aber auch vor, 
dass die erworbenen aktien in anderer Weise als über die Börse oder 
ein angebot an alle aktionäre veräußert werden können, sofern in ent-
sprechender anwendung von § 186 abs. 3 satz 4 aktg der verkaufs-
preis den Börsenkurs der aktien der gesellschaft zum zeitpunkt der 
veräußerung nicht wesentlich unterschreitet und damit eine verwässe-
rung des Kurses vermieden wird. Hierdurch soll zum Beispiel die mög-
lichkeit geschaffen werden, institutionellen anlegern aktien zum Kauf 
anzubieten. die Ermächtigung versetzt den vorstand zugleich in die 
lage, das Eigenkapital der gesellschaft unter Wahrung der Belange der 
aktionäre flexibel an die jeweiligen geschäftlichen Erfordernisse an-
zupassen und kurzfristig auf günstige Börsensituationen reagieren zu 
können. in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Erfordernissen darf 
in diesem Fall die gesamtzahl der aktien, die unter Einbeziehung be-
stehender Ermächtigungen aus genehmigtem Kapital unter ausschluss 
des Bezugsrechts der aktionäre gemäß § 186 abs. 3 satz 4 aktg aus-
gegeben werden, 10 % des grundkapitals der gesellschaft nicht über-
steigen.

 die vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht es der gesellschaft au-
ßerdem, eigene aktien zu erwerben, um diese als akquisitionswährung 
verwenden zu können. der zunehmende Wettbewerb erfordert diese 
art von gegenleistung und ermöglicht es dem vorstand, schnell und 
flexibel zu reagieren.

 darüber hinaus wird der vorstand aufgrund der Ermächtigung in die 
lage versetzt, mit zustimmung des aufsichtsrates eigene aktien zum 
Teile oder insgesamt einzuziehen ohne dass es hierzu eines erneuten 
Hauptversammlungsbeschlusses bedarf.

2. zu gliederungspunkt 6 der Tagesordnung ( Beschlussfassung 
über die aufhebung des bisherigen genehmigten Kapitals und schaf-
fung eines neuen genehmigten Kapitals, Ermächtigung zum ausschluss 
des Bezugsrechtes der aktionäre und satzungsänderung ) hat der vor-
stand gemäß §§ 203 abs. 1, 186 abs. 4 satz  2 aktg folgenden schrift-
lichen Bericht über die 

gründe für den ausschluss des Bezugsrechts

 erstattet:

 die unter gliederungspunkt 6 der Tagesordnung vorgeschlagene Er-
mächtigung des vorstandes, mit zustimmung des aufsichtsrates bis zum 
06. Juni 2015  durch ausgabe neuer, auf den inhaber lautender nenn-
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wertloser stückaktien gegen sach- und / oder Bareinlagen einmalig oder 
mehrmals, insgesamt jedoch um höchstens € 5.327.674,00 zu erhöhen, 
umfasst eine Ermächtigung des vorstandes, mit zustimmung des auf-
sichtsrates über den ausschluss des Bezugsrechtes sowohl für spitzen-
beträge als auch in einer reihe von weiteren Fällen zu entscheiden.

 die Ermächtigung zum ausschluss des Bezugsrechtes für spitzenbe-
träge dient dazu, im Hinblick auf den Betrag der jeweiligen Kapitaler-
höhung ein praktikables Bezugsverhältnis darzustellen. spitzenbeträge 
können infolge des Bezugsverhältnisses entstehen und nicht mehr 
gleichmäßig auf alle aktionäre verteilt werden. die danach vom Be-
zugsrecht auszunehmenden Teilbeträge sind nur von untergeordneter 
größenordnung und werden durch verkauf über die Börse oder in son-
stiger Weise bestmöglich für die gesellschaft bzw. für den aktionär 
verwertet. sofern glatte Bezugsverhältnisse problemlos möglich sind, 
wird ein ausschluss des Bezugsrechts der aktionäre für spitzenbeträge 
nicht erfolgen.

 die weitere Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei Barkapi-
talerhöhungen, die maximal 10 % des grundkapitals der gesellschaft 
betragen und bei denen der ausgabepreis der aktien den Börsenkurs 
nicht wesentlich unterschreitet, findet ihre gesetzliche grundlage in der 
vorschrift des § 186 abs. 3 satz 4 aktg. mit der Ermächtigung soll dem 
vorstand die möglichkeit gegeben werden, kurzfristig am Kapitalmarkt 
durch die ausgabe neuer aktien Eigenkapital zu beschaffen; die Ermäch-
tigung ermöglicht zugleich die Werbung neuer strategisch ausgerichte-
ter aktionäre. Eine verwässerung des Wertes der bereits ausgegebenen 
aktien verhindert die gesetzliche Bestimmung des § 186 abs. 3 aktg, 
wonach der ausgabebetrag der neuen aktien den Börsenkurs nicht we-
sentlich unterschreiten darf. Einer verwässerung des stimmrechtsanteiles 
der bisherigen aktionäre setzen gesetz und Beschluss dadurch grenzen, 
dass das Bezugsrecht für Barkapitalerhöhungen von maximal 10 % des 
grundkapitals der gesellschaft ausgeschlossen werden darf. aktionäre, 
die ihre prozentuale Beteiligung am grundkapital der gesellschaft auf-
rechterhalten wollen, sind jederzeit in der lage, ihren anteil durch zu-
kauf über die Börse wieder zu erhöhen.

 die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss für eine Kapitalerhö-
hung gegen sacheinlagen zum Erwerb von unternehmen und unter-
nehmensteilen soll dem vorstand die möglichkeit geben, bei akquisiti-
onen junge aktien der gesellschaft kurzfristig als akquisitionswährung 
nutzen zu können. Es entspricht der erklärten absicht der gesellschaft, 
ihre Wettbewerbsposition kurz- oder mittelfristig durch gezielte ak-
quisitionen weiter zu stärken und auszubauen. unternehmens- oder 
Beteiligungserwerbe gegen ausgabe von aktien erfordern üblicher-
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weise schnelle Entscheidungen. zu solchen raschen Entscheidungen 
sind unternehmen jedoch nicht in der lage, wenn in jedem Fall zuvor 
ein diesbezüglicher Beschluss der Hauptversammlung herbeizuführen 
ist. der vorstand verpflichtet sich, jeweils im Einzelfalle sorgfältig zu 
prüfen, ob er von der Ermächtigung gebrauch machen soll. derzeit be-
stehen diesbezüglich keine konkreten vorhaben. der vorstand wird das 
Bezugsrecht der aktionäre nur dann ausschließen, wenn der Erwerb im 
rahmen der Ermächtigung erfolgt und im interesse der gesellschaft 
liegt. nur wenn diese voraussetzungen gegeben sind, wird der auf-
sichtsrat die erforderliche zustimmung zur ausnutzung des genehmi-
gten Kapitals erteilen.

 Über die Einzelheiten der jeweiligen ausnutzung des genehmigten Ka-
pitals wird der vorstand in der Hauptversammlung berichten, die auf 
eine etwaige ausgabe von aktien der gesellschaft aus dem genehmi-
gten Kapital folgt. 

3. zu gliederungspunkt 8 der Tagesordnung ( Beschlussfassung 
über die Ermächtigung zur ausgabe von Wandelschuldverschreibungen 
und / oder Bezugsrechten ohne schuldverschreibungen an mitglieder 
der geschäftsführung sowie arbeitnehmer der gesellschaft, schaffung 
eines bedingten Kapitals 2010 und satzungsänderung ) hat der vor-
stand gemäß §§ 203 abs. 1, 186 abs. 4 satz 2 aktg folgenden schrift-
lichen Bericht über die 

gründe für den ausschluss des Bezugsrechtes

 erstattet:

 das bedingte Kapital 2010 tritt im Falle der Beschlussfassung durch die 
Hauptversammlung neben die bereits bestehenden bedingten Kapitalien 
2007 und 2009, die von den Hauptversammlungen der gesellschaft vom 
01. Juni 2007 und 19. mai 2009 geschaffen wurden. diese Hauptver-
sammlungen haben jeweils den vorstand mit zustimmung des aufsichts-
rats bzw. den aufsichtsrat ermächtigt, Wandelschuldverschreibungen 
und / oder Bezugsrechte ohne ausgabe von schuldverschreibungen an 
mitglieder des vorstands der gesellschaft sowie an arbeitnehmer der 
gesellschaft auszugeben. die Hauptversammlung der gesellschaft vom 
1. Juni 2007 hatte darüber hinaus auch zur ausgabe von Wandelschuld-
verschreibungen und / oder Bezugsrechten ohne ausgabe von schuld-
verschreibungen an mitglieder der geschäftsführung und arbeitnehmer 
der mit der gesellschaft verbundenen in- und ausländischen unterneh-
men ermächtigt. das bedingte Kapital 2007 besteht noch in Höhe von 
€ 237.234 und das bedingte Kapital 2009 in Höhe von € 218.149.
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 Es ist international und in deutschland weithin üblich, den mitarbei-
tern eines unternehmens, deren Tätigkeit und Entscheidungen für die 
Entwicklung und den Erfolg des unternehmens von entscheidender 
Bedeutung sind, leistungsanreize zu bieten, die sie auch noch näher 
an ihr unternehmen binden. Wie bereits in den vorjahren vom vor-
stand erläutert, ist ein mitarbeiterbeteiligungsprogramm nach Über-
zeugung von vorstand und aufsichtsrat dringend erforderlich, damit 
die gesellschaft auch künftig für qualifizierte Führungskräfte und 
mitarbeiter attraktiv bleibt. den mitarbeitern der gesellschaft soll 
eine entsprechende vergütungskomponente durch die Begebung bzw. 
ausgabe von Wandelschuldverschreibungen und / oder aktienoptionen 
ohne ausgabe von schuldverschreibungen ( nachfolgend gemeinsam 
„mitarbeiteroptionen“) angeboten werden. auf diese Weise soll die 
attraktivität der gesellschaft im Wettbewerb um qualifizierte mitarbei-
ter weiter gefördert und gesteigert werden. durch die gewährung der 
mitarbeiteroptionen soll ein besonderer leistungsanreiz geschaffen 
werden, dessen maßstab sich der im Kurs der aktie der gesellschaft 
zeigende und zu steigernde Wert des unternehmens ist. die interes-
sen der Führungskräfte und mitarbeiter sind daher ebenso wie die 
interessen der aktionäre der gesellschaft auf die steigerung des un-
ternehmenswertes gerichtet. dies kommt auch den aktionären durch 
steigerung des gewinns der gesellschaft, durch damit einhergehende 
höhere dividendenausschüttungen und durch hiervon ausgehende 
positive Wirkungen auf den Börsenkurs der aktien zugute. durch die 
Wahrnehmung der mitarbeiteroptionen können die mitarbeiter hieran 
partizipieren.

 vorstand und aufsichtsrat schlagen deshalb vor, die möglichkeit zu 
schaffen, im rahmen des mitarbeiterbeteiligungsprogramms in der 
zeit bis zum 6. Juni 2012 an mitglieder des vorstands und arbeitneh-
mer der gesellschaft mit einem Wandlungs- bzw. Bezugsrecht auf bis 
zu 610.151 aktien der gesellschaft zu gewähren. dieses volumen ist 
erforderlich, um den berechtigten personengruppen künftig eine ent-
sprechend den jeweiligen markterfordernissen wettbewerbsfähige 
vergütung anbieten zu können.

 Es ist beabsichtigt, dass bis zu 30 % der mitarbeiteroptionen auf 
mitglieder des vorstands und bis zu 70 % auf arbeitnehmer der ge-
sellschaft entfallen sollen. die Entscheidung über die gewährung von 
mitarbeiteroptionen an den vorstand obliegt allein dem aufsichtsrat. 
im Übrigen werden die Berechtigten und der umfang des rechts, mit-
arbeiteroptionen zu erwerben, durch den vorstand mit zustimmung 
des aufsichtsrates festgelegt.
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 die mitarbeiteroptionen können nach maßgabe des neu gefassten 
§ 193 abs. 2 nr. 4 aktg erst nach einer sperrfrist von vier Jahren nach 
zuteilung der mitarbeiteroptionen ausgeübt werden. Jede mitarbeiter-
option berechtigt zum Bezug einer aktie der gesellschaft mit einem 
rechnerischen nennbetrag in Höhe von € 1,00 zum aktienkurs der ge-
sellschaft bei ausgabe der mitarbeiteroption. maßgeblicher aktienkurs 
ist der durchschnittliche Börsenkurs der aktie ( arithmetisches mittel 
der schlusskurse im regulierten markt an der Frankfurter Wertpapier-
börse bzw. im Falle einer umgestaltung der Börsensegmente im Han-
delssegment dieser Börse, in dem die aktie der gesellschaft gehandelt 
wird ) in den 60 Börsentagen vor dem Beschluss des vorstands ( im 
Falle der ausgabe von mitarbeiteroptionen an den vorstand: des auf-
sichtsrats ) über die jeweilige zuteilung. 

 die mitarbeiteroptionen können nur dann ausgeübt werden, wenn 
sich – unter Berücksichtigung der sperrfrist von vier Jahren - im fünf-
ten Jahr nach der zuteilung der mitarbeiteroptionen der maßgebliche 
aktienkurs der aktie im zeitpunkt der ausübung um mindestens 16 %, 
im sechsten Jahr um mindestens 19 % und im siebten Jahr um minde-
stens 22 % im vergleich zum ausgangswert erhöht hat. damit trägt 
das mitarbeiterbeteiligungsprogramm dem gesetzlichen Erfordernis 
rechnung, bei der Begebung von mitarbeiteroptionen ein Erfolgsziel 
vorzugeben.

 die eintretende verwässerung wird durch die damit gleichzeitig verbun-
dene Wertsteigerung der aktie ausgeglichen. Hinzu kommt, dass der 
verwässerungseffekt, der bei einer inanspruchnahme des bedingten 
Kapitals eintritt, angesichts der unternehmenswertsteigerung, die mit 
der anreizwirkung der mitarbeiteroptionen verbunden ist, relativ ge-
ring ist. schließlich sind die mitarbeiteroptionen mit einem besonderen 
verwässerungsschutz bei sämtlichen Kapitalmaßnahmen ausgestattet, 
der dazu führt, dass auch nach durchführung von Kapitalmaßnahmen 
und den damit verbundenen auswirkungen auf den Börsenkurs ein 
proportional gleichwertiger ausübungspreis für die neuen aktien der 
gesellschaft zu zahlen ist.

 die mitarbeiteroptionen können nur in einem zeitraum von vier Wo-
chen nach der veröffentlichung des jeweils letzten Quartalsberichts der 
gesellschaft ausgeübt werden, ansonsten innerhalb von vier Wochen 
jeweils nach veröffentlichung des Jahresabschlusses und nach der 
Hauptversammlung. Bei der ausübung der rechte aus den mitarbeiter-
optionen sind die Bestimmungen des insiderrechts aufgrund des 
WpHg zu beachten.
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 vorstand und aufsichtsrat sind davon überzeugt, dass das vorgeschla-
gene mitarbeiterbeteiligungsprogramm in besonderem maße geeignet 
ist, einen nachhaltigen leistungsanreiz für die mitarbeiter der gesell-
schaft zu bewirken und damit im interesse der gesellschaft und der 
aktionäre zu einer signifikanten steigerung des unternehmenswertes 
der gesellschaft beizutragen.


